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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema Erben und Vererben betrifft die meisten von uns, dennoch wird un-
gern darüber gesprochen. Nach der repräsentativen Allensbach-Studie „Erben 
und Vererben 2024“ nimmt die Bereitschaft, sich mit dem eigenen Nachlass zu 
befassen, sogar weiter ab. Nur 32 Prozent der Erben geben an, im Vorfeld mit 
allen Beteiligten offen über den Nachlass gesprochen zu haben. Und nur jeder 
Dritte hat ein Testament. 

Gleichzeitig werden die vererbten Vermögen größer und ihre Zusammen-
setzung komplexer: Forscherinnen und Forscher vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) schätzen, dass in Deutschland jährlich rund 400 
Milliarden Euro vererbt oder verschenkt werden. 

Ein Grund für die Zögerlichkeit mag sein, dass das Erbrecht von vielen als 
kompliziert empfunden wird. Emotional belastend ist es in jedem Fall. Das 
bestätigt die Vielzahl von Fragen, die uns bei unseren V-CHECK-Webinaren zu 
erbrechtlichen Themen erreichen. Wir haben deshalb die Fragen unserer We-
binar-Teilnehmer gesammelt, systematisiert und zwei ausgewiesene Experten 
um Antworten gebeten. Das Ergebnis finden Sie hier in dieser Broschüre.

Im ersten Teil gibt Rechtsanwalt und Erbrechtsexperte Alexander Bars Aus-
kunft über alles, was man zu Testament, Erbrecht und Steuern grundlegend 
wissen sollte. In einem zweiten Teil beleuchtet Andreas Kitta von der Ver-
mögensverwaltung Albrecht, Kitta & Co. schlaglichtartig, wie das Vermögen 
richtig strukturiert und planvoll übergeben werden kann. Durch die Unterglie-
derung in einzelne Fragen und Antworten können Sie direkt dort einsteigen, 
wo Ihr Interesse liegt.

Die vorliegende Broschüre ersetzt keine umfassende und individuelle Bera-
tung, wir wollen Ihnen kompakte und praxisnahe Antworten auf Ihre Fragen 
und Anregungen zum Weiterdenken mitgeben. Zur praktischen Umsetzung 
und Vertiefung sind Sie herzlich eingeladen, die Angebote der Autoren und 
von V-CHECK zu nutzen. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 93.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erkenntnisreiche Lektüre.

Ihre 

Corinna Geser
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Corinna Geser
Leiterin Team V-CHECK
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I.	Testament und Nachlassplanung

1.	Welche Pflichtangaben muss ein Testament enthalten, damit es 
gültig ist? 

Bei handschriftlichen Testamenten muss der gesamte Text handschriftlich vom 
Erblasser selbst verfasst sein. Maschinell oder digital erstellte Testamente oder 
auch Verweise auf solche Passagen oder Anhänge sind ungültig und damit 
nichtig, selbst wenn sie unterschrieben sind. Zudem muss das Testament so 
unterschrieben werden, dass die Urheberschaft und Ernsthaftigkeit eindeutig 
erkennbar sind. Eine reguläre Unterschrift ist daher zu empfehlen.

Bei gemeinschaftlichen Testamenten reicht es aus, wenn ein Ehepartner den 
Testamentstext schreibt, diesen unterschreibt und der zweite Ehepartner 
seine Unterschrift daruntersetzt. Empfehlenswert ist es, dass der zweite Ehe-
partner nach dem Testamentstext und vor seiner Unterschrift selbst den Satz 
„Das ist auch mein letzter Wille“ hinzufügt. 

2.	Ist ein notarielles Testament besser als ein handschriftliches?

Ein notarielles Testament bietet im Regelfall ein höheres Maß an Rechts-
sicherheit gegenüber einem Laientestament. Auch kann man sich durch ein 
notarielles Testament gegebenenfalls einen Erbschein oder ein Testaments-
vollstreckerzeugnis sparen. Wenn man sich aber als Laie vorab informiert und 
anderweitige juristische Unterstützung geholt hat, lassen sich auch bei einem 
handschriftlichen Testament Auslegungsfragen in gleicher Weise vermeiden 
wie bei einem notariellen Testament. Es gibt daher keine klare Rangfolge 
zwischen den beiden Optionen.

3.	Benötigen Eheleute für ein Berliner Testament einen Notar oder reicht 
ein handschriftliches Testament?

Ein Berliner Testament kann, wie jedes gemeinschaftliche Testament unter 
Ehegatten, grundsätzlich handschriftlich verfasst werden. Die notarielle Form 
ist nur dann zwingend, wenn mindestens ein Ehegatte nicht (mehr) fähig ist 
zu schreiben. Wichtig ist bei der Erstellung des handschriftlichen gemein-
schaftlichen Testaments, dass juristisch saubere und eindeutige Formulierun-
gen gewählt und die Formvorschriften gewahrt werden.

Der gesamte Testamentstext muss von einem der beiden Ehegatten geschrie-
ben und unterschrieben werden. Der zweite Ehegatte sollte darunter „Das ist 
auch mein letzter Wille“ handschriftlich ergänzen und ebenfalls unterschrei-
ben. Auch sollte jeweils der Ort und das Datum den beiden Unterschriften 
hinzugefügt werden.

4.	Welche Vorteile und Nachteile hat das Berliner Testament?

Das Berliner Testament gewährt eine gegenseitige Absicherung nach dem Tod 
eines der Ehepartner, in Verbindung mit der abschließenden Absicherung der 
Kinder. Der länger lebende Ehegatte bleibt beim Berliner Testament jedoch an 
die testamentarischen Regelungen gebunden, wenn hier keine Abänderungs-
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möglichkeiten vorgesehen werden. Nachteilig könnte dies sein, wenn sich die 
familiäre Situation nach dem Tod des einen Partners ändert, etwa durch einen 
neuen Partner. 

Wenn man keinen Erbvertrag und auch kein gemeinschaftliches Testament 
errichtet hat, kann man hingegen mit einem Einzeltestament jederzeit, frei 
und unabhängig von jeglichen Dritten, seinen letzten Willen festlegen und 
abändern.

5.	Welche steuerlichen Gefahren hat das Berliner Testament?

Gerade bei größeren Gesamtvermögen der Eheleute sollte man sich bewusst 
sein, dass bei einem klassischen Berliner Testament der länger lebende 
Ehepartner Alleinerbe wird und deswegen auch die Erbschaftsteuer für das 
komplette Vermögen des verstorbenen Ehepartners zu zahlen hat. 

Dies kann vor allem bei ungleich verteilten Vermögen problematisch werden, 
wenn das Vermögen des erstversterbenden Ehepartners den Freibetrag des 
länger lebenden Ehepartners überschreitet. 

Aber auch für den zweiten Todesfall, in dem das gemeinsame Vermögen dann 
regelmäßig an die gemeinsamen Kinder vererbt wird, können die Kinder nur 
den Freibetrag des länger lebenden Ehepartners ausnutzen. Der Freibetrag 
des zuerst verstorbenen Ehepartners entfällt für die Kinder bei dieser Gestal-
tung ersatzlos.

6.	Wie kann ein Testament in Patchworkfamilien gestaltet werden?

Gerade bei Patchworkfamilien ist ein gemeinschaftliches Testament, das 
beide Todesfälle regelt, dringend anzuraten, da es sonst zu Zufallsergebnissen 
kommt (Beispiel 1).

7.	Wie kann ein Testament in Patchworkfamilien mit je zwei eigenen 
Kindern gestaltet werden?

Den Gestaltungsmöglichkeiten sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Meist 
wollen die Ehepartner jedoch, dass alle vier Kinder wie gemeinschaftliche Kin-
der behandelt werden. Zudem ist es häufig gewollt, dass der länger lebende 
Ehepartner abgesichert wird. Hierzu wird wie bei einem klassischen Berliner 
Testament der länger lebende Ehepartner im ersten Todesfall als Alleinerbe 
eingesetzt. Im zweiten Todesfall sollen dann alle vier Kinder als Schlusserben 
eingesetzt werden. 

Hier sollte man sich aber bewusst machen, dass bei beiden Todesfällen die 
leiblichen Kinder einen Pflichtteilsanspruch gegenüber ihrem Elternteil ha-
ben. Wenn man die vier Kinder ohne weitere Bestimmungen als Schlusserben 
einsetzt, können zwei Kinder beim Tod des zuerst verstorbenen Elternteils 
ihren Pflichtteilsanspruch geltend machen und werden zugleich im zweiten 
Todesfall zu Schlusserben. Im Gegensatz zu den leiblichen Kindern des länger 
lebenden Ehepartners würden so die Kinder des zuerst verstorbenen Ehepart-
ners deutlich bevorzugt werden. 

Beispiel 1

Bei den Eheleuten A und B hat B ein Kind 
aus erster Beziehung. Die Eltern von A 
leben noch. Wenn A und B nun ein Testa-
ment erstellen, in dem sie sich gegenseitig 
als Alleinerben einsetzen, kommt es ganz 
entscheidend darauf an, wer von beiden 
zuerst verstirbt. Wenn A als erstes verstirbt 
und kurz danach B, würde das Vermögen 
erst bei B verschmelzen und dann im 
zweiten Todesfall anhand der gesetzlichen 
Erbfolge auf das Kind von B übergehen. 
Wenn hingegen B als erstes verstirbt und 
kurz darauf A, würde das Vermögen erst 
bei A verschmelzen und dann auf dessen 
Eltern je zur Hälfte übergehen.

Die zeitliche Divergenz der Todesfälle, 
selbst wenn es sich nur um wenige 
Sekunden handelt, würde somit darüber 
entscheiden, welche Familie der beiden 
das gesamte Vermögen der Ehepartner 
erhält. 

Die Ehepartner sollten sich deshalb genau 
überlegen, wer am Ende ihr gemeinschaft-
liches Vermögen erben soll und auch, 
ob der länger lebende Ehepartner diese 
Bestimmung nach dem Tod des ersten 
Ehepartners noch abändern können soll.




